
DEMENZ-RATGEBER

Wenn in der Familie eine Demenzer-
krankung auftritt, sind Angehörige 
gefordert, die Betreuung und Pflege 
zu organisieren und mit den per-
sönlichen Belastungen zurechtzu-
kommen, die die Krankheit mit sich 
bringt. Woran viele nicht denken: Es 
gibt auch eine Fülle von rechtlichen 
und finanziellen Fragen, mit denen 
man sich früher oder später ausein-
andersetzen muss. Wer soll beispiels-
weise eine Vollmacht bekommen 
und wie muss sie aussehen? Wer 
haftet, wenn Schäden entstehen? 
Welche finanzielle Unterstützung 
gibt es bei der Pflege? Dabei hilft der 
von der Deutschen Alzheimer Gesell-
schaft herausgegebene „Ratgeber in 
rechtlichen und finanziellen Fragen 
für Angehörige von Demenzkranken, 
ehrenamtliche und professionelle 
Helfer“.

	 Bestellung unter http://shop.

deutsche-alzheimer.de

PDLpraxis ist eine Beilage 
Ihrer Fachzeitschrift  
Häusliche Pflege.
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> Für das Bestehen des Kriteriums „Erster Hilfe und Notfallmaßnahmen“ reicht es aus, wenn in regelmäßigen 

Abständen von nicht mehr als zwei Jahren Schulungen für die Mitarbeiter angeboten werden.�
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RECHTSRAT

Erste-Hilfe-Schulungen für Mitarbeiter

E in häufiger Streitpunkt in den Quali-
tätsprüfungen des MDK ist die ein-
richtungsbezogene Transparenzfra-

ge 29 (früher: T32). Diese lautet ganz simpel: 
Werden die Mitarbeiter regelmäßig in Erster 
Hilfe und Notfallmaßnahmen geschult?

Nach der Ausfüllanleitung, die verbindlich für 
die Prüfer des MDK ist, ist dieses Kriterium 
erfüllt, wenn der ambulante Pflegedienst be-
legen kann, dass Schulungen in Erster Hilfe 

und zum Verhalten in Notfallmaßnahmen in 
regelmäßigen Abständen von nicht mehr als 
zwei Jahren durchgeführt werden. Seit dem 
1. Januar 2016 ist diesem Hinwies angefügt 
worden, dass bei einer Stichprobe von zehn 
Prozent der Mitarbeiter, die mindestens ein 
Jahr in einem Pflegedienst beschäftigt sind, 
die Nachweise eingesehen werden.

Doch müssen alle Mitarbeiter, die mindes-
tens ein Jahr im Pflegedienst beschäftigt sind, 
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auch einen Erste-Hilfe-Nachweis vorweisen? Bekanntermaßen ist 
die Krux bei den einrichtungsbezogenen Transparenzfragen, dass es 
nur „hopp oder topp“ gibt: Entweder erhält die Einrichtung eine „sehr 
gute“ (1,0) Bewertung oder ein „mangelhaft“ (5,0). Die Welt der MDK-
Prüfung ist schwarz oder weiß; Grautöne oder Schattierungen gibt 
es nicht. Beispiel: Diese Systematik hat folgende beispielhaft für die 
Aussage dieser Transparenzfrage völlig verfälschende Konsequenz: 80 
Mitarbeiter wurden nachweislich geschult, einer war bei der letzten 
Schulung krank und hat noch keinen Nachweis. Dann ist das Ergebnis 

„mangelhaft“. Der Aussagewert für den pflegebedürftigen Kunden ist 
damit gleich „Null“.
 
Problematisch ist für dieses ungewollte Ergebnis, dass der Wortlaut 
der Prüfungsfrage durch die Prüfer des MDK vielfach über den Wort-
laut hinaus ausgedehnt wird. Eine solche „erweiternde“ Auslegung 
aber steht den Prüfern nicht zu. Dabei übersetzen die Prüfer des MDK 
den Wortlaut der Transparenzfrage („die Mitarbeiter“) so, dass von 
der Gesamtheit der Mitarbeiter ausgegangen wird. Sinn und Zweck, 
so wird auf Seiten der MDK-Prüfer vielfach argumentiert, der Rege-
lung sei, dass ausnahmslos alle Mitarbeiter gemeint sein und – soweit 
diese länger als ein Jahr im Unternehmen sind – eine Schulungsbe-
scheinigung vorweisen müssen. 

Diese Ansicht ist falsch und hat mit dem Wortlaut der Transparenz-
frage nichts zu tun! Nochmals der Wortlaut der Transparenzfrage 29 
(in früheren Versionen Transparenzfrage 32): „Werden die Mitarbei-

ter regelmäßig in erster Hilfe und Notfallmaßnahmen geschult?“ Das 
Sozialgericht Freiburg (Gerichtsbescheid vom 14. Dezember 2015,  
S 18 P 4667/15) hat jüngst die erweiternde Auslegung der Prüfer des 
MDK zurückgewiesen. Die Fragestellung lautet eben nicht, ob „alle 
Mitarbeiter“ regelmäßig geschult werden, sondern lediglich, dass „die 
Mitarbeiter“ in Abständen von nicht mehr als zwei Jahren Schulungen 
erhalten sollen. Der Befund ist eindeutig: Viele MDK-Prüfer lesen die 
Transparenzfrage 29 so: „Werden alle Mitarbeiter regelmäßig in erster 
Hilfe und Notfallmaßnahmen geschult?“ Dies steht dort aber nicht!

Es ist daher nicht darauf abzustellen, dass alle Mitarbeiter regelmäßig 
geschult sind. Es reicht für das Bestehen dieses Kriteriums aus, wenn 
in regelmäßigen Abständen von nicht mehr als zwei Jahren Schulun-
gen für die Mitarbeiter angeboten werden.

 Das Sozial-
gericht Freiburg 
hat jüngst die 
erweiternde 
Auslegung der 
Prüfer des MDK 
zurückgewiesen.

QUALITÄT

Paradigmenwechsel in der Tourenplanung, Teil 7:  
Fahrdienste – Probleme und Lösungen

In allen Leistungskatalogen gab und gibt es die Begleitung au-
ßer Haus, meist zum Arzt oder zum Therapeuten. Im Rahmen 
der Grundpflege war die Leistung eingeschränkt auf die Be-

gleitung, bei der das Erscheinen des Pflegebedürftigen unbedingt 
erforderlich war. Durch die Leistungsausweitung (pflegerischen 
Betreuung) ist jetzt auch eine Begleitung zu anderen Aktivitäten 

wie Einkaufen, Besuche etc. möglich. Schon in der eingeschränk-
ten Fassung (vor Einführung der Betreuungsleistungen) nutzten 
Pflegedürftige auch deshalb gern die Begleitung durch die Pflege-
kraft, weil sie dann auch gleich gefahren ist. Der Pflegebedürftige 
spart(e) also auch noch das Geld für das Taxi, den Fahrdienst oder 
den Bus.

PRAXIS-TIPP

++ Mitarbeiter, die noch nicht ein Jahr im ambulanten Pflege-
dienst beschäftigt werden, bleiben bei der Sichtung für die 
Beantwortung dieser Transparenzfrage in der Qualitätsprü-
fung außen vor. 

++ Es ist anzustreben, dass möglichst viele Mitarbeiter an den 
Schulungen teilnehmen können. Neu eintretende Mitarbeiter 
müssen dann erst bei der nächsten – in zwei Jahren – stattfin-
denden Schulung einbezogen und jedenfalls wegen der PTVA 
nicht zwischenzeitlich gesondert geschult werden.
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